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Muldestausee-Bote

Amtsblatt der Gemeinde Muldestausee mit ihren Ortsteilen 

Burgkemnitz, Friedersdorf, Gossa, Gröbern, Krina, Mühlbeck, Muldenstein, 

Plodda, Pouch, Rösa-Brösa, Schlaitz, Schmerz, Schwemsal

- Anzeige -

Finanzierung für Generationenprojekt des Jugendgemeinderates gesichert!

Am 15. Februar um 16:00 Uhr stand fest: Dem Jugendgemein-
derat ist es gelungen, die Finanzierung für die Umsetzung einer 
generationenübergreifenden Freizeit-, Erholungs- und Bewe-
gungsfläche auf einem der letzten kommunalen Grundstücke 
an der Goitzsche zu sichern. Im September 2018 fassten die 
Jugendlichen den ehrgeizigen Entschluss, auf der knapp 8.000 
Quadratmeter großen Fläche einen Bereich für Skaten, Klet-
tern, Outdoorfitness und Erholen zu schaffen - frei zugänglich 
für jedermann. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf 
340.438,18 Euro und sollen über einen LEADER-Fördermittel 
finanziert werden. Bei einer Förderquote von 80 % musste die 
Gemeinde Muldestausee jedoch einen Eigenanteil in Höhe von 

68.087,64 Euro bis zur Einreichungsfrist am 15. Februar nach-
weisen. Nach der gezielten Ansprache von Firmen, Verbän-
den, Ministerien und Behörden zur finanziellen Unterstützung 
fehlten Mitte Januar (nur) noch 35.000 Euro. Dies veranlasste 
den Jugendgemeinderat zu einer Spendenwette, die zwischen 
Jugendgemeinderat Fabian Seidel und mir am 18. Januar per 
Handschlag eingegangen wurde und fortlaufend durch unsere 
Öffentlichkeitsarbeit und die Medien begleitet werden sollte.
Mit meiner stufenweisen Verpflichtung, bestimmte Wetteinsät-
ze einlösen zu müssen, gingen kontinuierlich Spenden in Grö-
ßenordnung auf dem Gemeindekonto ein. Daher musste ich 
am 6. Februar bereits im Batman-Kostüm zur Gemeinderats-
sitzung erscheinen (€ 5.000), werde im Frühling einen Tag lang 
gemeinsam mit dem Bauhof Gullys in der Gemeinde reinigen 
(€ 10.000), durfte Kuh- und Schweineställe bei der Agrarpro-
duktion Rösa und der Tierzucht Schlaitz (€ 15.000) ausmisten, 
werde beim finanziell größten Spendengeber einen Arbeitstag 
als Praktikant verrichten (€ 20.000) und durfte wegen des Errei-
chens der gesamten Summe am 15. Februar um 16:00 Uhr in 
der Goitzsche baden gehen.
Respekt und Anerkennung für die Jugendgemeinderäte Maxi-
milian Frey und Fabian Seidel, die sich solidarisch zeigten und 
ebenfalls den Sprung ins kühle Nass wagten.
Auf diesem Weg wurde das avisierte Spendenziel nicht nur er-
reicht, sondern sogar weit übertroffen. Insgesamt konnte im 
Zeitraum von November 2018 bis zum 15. Februar 2019 die 
sensationelle Spendensumme in Höhe von 68.064 Euro ein-
geworben werden. Das versetzt uns in die komfortable Lage, 
dass die Ersparnisse des Jugendgemeinderates in Höhe von 
9.311,07 nicht gänzlich für dieses eine Vorhaben in 2019 geop-
fert werden müssen, sondern für andere kleinere Projekte ein-
gesetzt werden können. Der Fördermittelantrag konnte somit 
fristgerecht eingereicht werden.
Wir, insbesondere unsere Jugendgemeinderäte und Jugendge-
meinderätinnen, danken allen Unterstützern, Spendengebern 
und den interessierten Medien herzlich für das überwältigen-
de Feedback und die tatkräftige Unterstützung. Wir werden 
fortlaufend über den Fortgang des Projektes informieren, eine 
Danksagung an die großzügigen Spenderinnen und Spender 
folgt in der nächsten Ausgabe des Amtsblattes.
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Postanschrift 
Gemeinde Muldestausee 
OT Pouch 
Neuwerk 3 
06774 Muldestausee 
 
Gläubigeridentifikationsnummer  
der Gemeinde Muldestausee: 
DE 23 ZZZ 00000300158 
 
Telefon: 03493 92995-0 
Telefax: 03493 92995-96 
 
E-Mail 
info@gemeinde-muldestausee.de 
 
Internet 
www.gemeinde-muldestausee.de 
 
 
Öffnungszeiten  
Montag:   09:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr    und          

13:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch: g e s c h l o s s e n 
Donnerstag:       09:00 bis 12:00 Uhr    und         

13:00 bis 15:30 Uhr 
Freitag:   09:00 bis 12:00 Uhr 
 
 
Sprechzeit des Bürgermeisters 

 informiert  
 
Bankverbindung 
Gemeinde Muldestausee 
IBAN: DE 65 8005 3722 0300003013 
BIC:     NOLADE21BTF 
 
Redaktion Amtsblatt 
Telefon: 03493  92995-12 
Telefax: 03493  92995-99 
E-Mail: pressestelle@gemeinde-muldestausee.de 
 
Schiedsstelle 
Vorsitzender: Herr Jörg Helbig 
Telefon: 034955 20723 
E-Mail: schiedsstelle-muldestausee@t-online.de 
 
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen 
Bärbel Naumann 
Telefon: 0170 3492657 
E-Mail: bb.muldestausee@t-online.de  
 

Notruf-, Bereitschafts-, Hilfsdienste 
 
Polizei Notruf   110 
 
Revierkommissariat Bitterfeld 03493 3010 
 
Sprechzeiten der Regionalbereichsbeamten der 
Gemeinde Muldestausee 
 
dienstags 16:00 bis 18:00 Uhr 
freitags  09:00 bis 11:00 Uhr 
 
im OT Mühlbeck, Dorfplatz 62 

Feuerwehr und Rettungsdienst 112 
 
ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Mo, Di, Do   von 19:00 bis 07:00 Uhr 
Mi, Fr   von 14:00 bis 07:00 Uhr 
Sa, So, Feiertag  von 07:00 bis 07:00 Uhr 
 
Rettungsleitstelle   03493 513150 
Katastrophenschutz-Leistellen,  
Ärztebereitschaft und andere Notfälle 
 

 
Krankenhaus 
Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH 
OT Bitterfeld 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 
06749 Bitterfeld-Wolfen 
 
Bereitschaftspraxis  
Mittwoch, Freitag  16:00 bis 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, feiertags  
09:00 bis 12:00 Uhr und 16:00 bis 19:00 Uhr 
 
Telefon: 03493 31-0 
Fax:       03493 31-3902 
 

 
Technische Hilfsdienste 
 
MITNETZ-STROM (kostenfrei) 0800 2305070 
 
MITNETZ-GAS (kostenfrei) 0800 2200922 
 
MIDEWA / AZV Westliche Mulde 
24-h-Notfallnummer   03493 302111 
 
 
Zweckverband für Wasserversorgung und  
Abwasserbehandlung Gräfenhainichen  
 

 außerhalb der Dienstzeiten  
kostenlose Hotline   0800 1188011 

 
 während der Dienstzeiten 034953 22109 

Mo bis Mi   08:00 bis 16:00 Uhr 
Do             08:00 bis 18:00 Uhr 
Fr             08:00 bis 15:00 Uhr 

 

 
Sonstige Hilfsdienste 
 
Kindersorgentelefon  0800 1110333 
 
Allgemeine Telefonseelsorge 0800 1110111 
 
Frauen-Notruf   03494 31054 
 

 
Sperrdienst    116116 
Bundesweite zentrale Notrufnummer zum Sperren 
von EC-Karten, Kreditkarten, Kundenkarten und 
Handykarten)    
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Ihr Bürgermeister informiert!

Neujahrsempfang Gemeinde Muldestausee

Am 25. Januar richteten wir den Neujahrsempfang für die Ge-
meinde Muldestausee aus. Nach einem kurzen Rück- und 
Ausblick honorierten wir die Leistungen unserer ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürger in diesem würdigen Rahmen. 
Im Unterschied zu 2018 war der diesjährige Abend durch die 
zentrale Danksagung an „das Ehrenamt“ charakterisiert. Erneut 
übernahmen freiwillige Kameradinnen und Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr Muldestausee (Schwerpunkt Ortswehr Rösa) 
den Ausschank, deren Erlöse der Alters- und Ehrenabteilung zu 
Gute kommen werden. Über die Teilnahme meiner Amtskolle-
gen Oberbürgermeister Armin Schenk und Bürgermeister Enrico 
Schilling, der stimmgewaltig gemeinsam mit den Spätsündern 
den Abend begleitete, freuten wir uns sehr.

Eine weitere Bereicherung war der Auftritt der Singe- und Tanz-
gruppe unserer Gemeinschaftsschule in Muldenstein. Abge-
rundet wurde der offizielle Teil durch die Präsentation unseres 
kurzen Imagevideos zum Roten Turm in Pouch, eines der ersten 
Arbeitsergebnisse unserer neuen Wirtschaftsförderin. Mit dem 
Video wollen wir uns um Fördermittel bewerben, um in ähnli-
cher Form weitere attraktive Orte in unserer Gemeinde filmisch 
einzufangen und anschließend nach außen zu bewerben. Vor-
schläge können Sie gerne jederzeit an s.stelter@gemeinde-
muldestausee.de oder schriftlich an mein Sekretariat richten. 
Abgerundet wurde der Abend durch die Überreichung eines 
Spendenschecks in Höhe von € 5.000,- durch den Förderverein 
Stauseewichtel e.V. für das Generationenprojekt des Jugendge-
meinderates. Damit wurde deren Spendenkampagne ordentlich 
angeheizt und mein erster Wetteinsatz fällig. Vielen Dank an alle, 
die zum guten Gelingen des Abends, vor und hinter den Kulis-
sen, beitrugen.

Ehrenamtscard für Einsatzkräfte

Die am Tag des Ehrenamtes (05.12.2018) angekündigte Ehren-
amtscard wird umgesetzt. Nachdem im dritten Jahr das „Dan-
keschön-Ticket“ für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Was-
serwehr fortgesetzt wird (ermöglicht 90-minütiges Schwimmen 
im Woliday, Sportbad Heinz Deininger, Kosten trägt Gemeinde), 
suchten wir auf Grundlage eines ersten Aufrufs bis Ende Januar 
nach Kooperationspartnern, um den Kameradinnen und Kame-
raden Vorteile und Vergünstigen im täglichen Gebrauch zu er-
möglichen. Da bereits 15 verbindliche Partner ihre Teilnahme zu-
sicherten, bereiten wir nun die praktische Umsetzung vor. Über 
den Projektstart und die Rahmenbedingungen informieren wir 
gesondert im nächsten Amtsblatt. Vielen Dank an die verbindli-
chen Kooperationspartner: Friseur Silva Reichmann (Krina), Piz-
zeria Venezia (Friedersdorf), Zürich Versicherung Marcel Pötz-
schmann (Friedersdorf), Gasthof „Zur Becherwette“ (Pouch), 
Goitzsche Vielfalt (Pouch), HN Werbemittel & Lasergravuren 
(Gräfenhainichen), Fleischerei Kirchhof (Pouch), Brück Sport & 
Reha Training (Bitterfeld), Brillenlädchen Zörbig-Gröbern (Grö-
bern), Malerwerkstätten Thomas Quandt (Muldenstein), Ferien-
haus Halbritter (Pouch), Nah & Gut Pollmer (EDEKA Schlaitz), 

Antiquariat Alte Schule (Mühlbeck), Veit´s Backparadies (alle 
Orte Muldestausee), Heidemarie Dehne (Café KaffeeSatz und 
Ferienwohnungen). Für weitere Informationen oder Unterstüt-
zungsanfragen wenden Sie sich bitte an s.stelter@gemeinde-
muldestausee.de oder mein Sekretariat.

Infrastrukturmaßnahmen Gemeinde Muldestausee

Endlich können die seit Jahren überfälligen Infrastrukturmaß-
nahmen im Zuge des Goitzscherundwanderweges umgesetzt 
werden. Am 18. Februar erfolgte der Projektstart, indem Wirt-
schaftsminister Armin Willingmann symbolisch den Zuwen-
dungsbescheid für die Fördermaßnahme überreichte und zu-
gleich das Bauschild am Parkplatz Pegelturm gestellt wurde. 
Damit fiel der Startschuss für die Installation der touristischen 
Beschilderung um die gesamte Goitzsche, den Bau mehrerer 
Rastplätze und die durchgehende Beleuchtung von Bitter-
feld bis zum Ortsausgang Pouch Richtung Löbnitz. Über den 
Baufortschritt informieren wir Sie fortlaufend.
Eine weitere größere Baumaßnahme wird die Landesstraßen-
baubehörde im Zuge der B100 vom Ortsausgang Gossa bis 
Pouch (Abzweig B 183) in diesem Jahr durchführen. Hier wird 
die Fahrbahndecke auf einer Gesamtlänge von ca. 5.000 Me-
tern beidseitig komplett erneuert. Die Gesamtbauzeit erstreckt 
sich über 12 Wochen vom 04.07. bis zum 27.09.2019 in 3 Bau-
abschnitten. Der Straßenbaulastträger wird aufgrund der Arbei-
ten mit Vollsperrungen und Umleitungen arbeiten müssen. Eine 
Pressemitteilung und Information über Umleitungsstrecken und 
die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr (Schülerbe-
förderung) wird nach Finalisierung der Planung so früh wie mög-
lich veröffentlicht.
Der Abwasserzweckverband Westliche Mulde wird im Zeitraum 
vom 01.03. bis zum 31.08.2019 das Schmutzwasserhauptpump-
werk im Ortsteil Pouch erweitern und eine neue Druckrohrlei-
tung in Anlehnung an den Goitzscherundwanderweg beginnend 
von der Talgasse bis zur Einmündung der Straße der OdF im 
Ortsteil Mühlbeck bauen. Während der Bauphasen wird es zu 
Einschränkungen kommen. Weil dadurch unsere Infrastruktur 
jedoch deutlich verbessert wird, bitten wir um Verständnis.

Kommunal- und Europawahlen 2019

Wir haben bereits sehr viele Rückmeldungen von freiwilligen 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern erhalten, die uns bei den anste-
henden Wahlen tatkräftig unterstützen werden. Darüber hinaus 
wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung für 
diese Aufgabe durch mich berufen. Für die am 26. Mai stattfin-
denden Kommunal- und Europawahlen haben wir damit jedoch 
zum Redaktionsschluss noch nicht alle Aufgaben besetzt. Daher 
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns ebenfalls unterstüt-
zen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zu den Auf-
gaben und der Aufwandsentschädigung und ggf. verbindlichen 
Teilnahmemeldung an Frau Hubert (Telefon 03493 92995-13 
oder wahlen@gemeinde-muldestausee.de)

Eigentümerwechsel Schloss Pouch

Nachdem das Schloss Pouch seit 2002 leer stand, verkaufte der 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld dieses mit Schlosspark im Jahr 2007 
an einen privaten Investor. Es sollte eine Akademie entstehen. Der 
Zustand des Gebäudes hatte sich aufgrund des Leerstandes er-
heblich verschlechtert, weshalb die Sanierung bereits damals mit 
einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden war. Seit dem 
Eigentümerwechsel im Jahr 2007 wurde, entgegen der damali-
gen Absicht, das Schloss nicht entwickelt, sondern verfiel weiter. 
Nach Gesprächen zwischen der Gemeinde Muldestausee und 
dem Schlossbesitzer im Jahr 2017, entschloss sich der Eigentü-
mer nach einem langen Abwägungsprozess dafür, von dem ge-
planten Akademieprojekt Abstand zu nehmen und das Schloss 
zu veräußern. Ende 2018 konnten sich der Alteigentümer und der 
neue Eigentümer einigen und den Verkauf des Areals beurkunden. 
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gelöscht. Bitte richten Sie keinerlei Notrufe an diese Nummer - 
in dringenden Notlagen nutzen Sie bitte die bekannten Notruf-
nummern.

Datenschutz
Ihre Kontaktdaten und Ihre Telefonnummer werden nicht an Dritte 
weitergegeben und Sie erhalten über diesen Weg keine Werbung, 
keinen Spam und keine Werbe-Anrufe. Ich nutze WhatsApp aus-
schließlich für einen inhaltlichen Dialog mit Ihnen. Bitte beachten 
Sie, dass die WhatsApp-Sprechstunde nur ein bedingt datenge-
schützter Raum ist: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen von „WhatsApp“ sowie die Ihres Smartphone-Herstellers, 
Mobilfunk-Dienstleisters und/oder App-Store-Anbieters, auf die 
die Gemeinde Muldestausee keinen Einfluss hat. Ich erwarte einen 
höflichen Umgang im Chatverlauf. Auf beleidigende, rassistische, 
faschistische, volksverhetzende, Menschen verachtende, entwürdi-
gende, sexistische u. ä. Äußerungen wird nicht eingegangen. Bei 
entsprechenden Fällen ist eine polizeiliche Verfolgung vorbehalten. 
Ihre übermittelten Nachrichten bzw. Sprachnachrichten werden im 
Verlauf gespeichert und somit ggf. rechtskräftig protokolliert.
Wir übernehmen keine Gewähr für die technische Funktionalität von 
WhatsApp und stehen auch in keinerlei Verbindung zu WhatsApp 
oder ihren Mutter-, Tochter- bzw. Partnergesellschaften. Die Nut-
zung des Service ist von unserer Seite aus kostenfrei, es können je-
doch Kosten bei der Nutzung der Datenverbindung bei ihrem Mobil-
funk- bzw. Datendienstleister, insbesondere im Ausland, entstehen.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@gemeinde-
muldestausee.de/Betreff: WhatsApp

Schäden durch Biber und Wolf

Aufgrund der Meldung diverser Biberschäden im Gemeindegebiet 
führte ich mit unserer neuen Sachgebietsleiterin Sicherheit und Ord-
nung sowie der Unteren Naturschutzbehörde und der Referenzstelle 
Biberschutz Sachsen-Anhalt eine Begehung durch. Die Erkenntnis 
aus diesem Gespräch ist, dass die Kartierung der Biberbestände 
nicht vollständig und umfassend ist, da diese ehrenamtlich ge-
stemmt wird. Entnahmen oder weitere „Gegenmaßnahmen“ gegen 
den Biber seien aus Sicht der anwesenden Vertreterinnen und Ver-
treter grundsätzlich wirkungslos, weil Biberreviere, in denen Entnah-
men erfolgten, zeitnah wieder nachbesetzt würden. Eine Regulierung 
des Bestandes sei nur über die Reduzierung des Futterangebotes 
möglich, weshalb der Zugang zu Futterbereichen bzw. der Schutz 
von Bäumen, Sträuchern und Gehölzen, als vorrangige Maßnahme 
empfohlen wurden. Schadensmeldungen und Unterstützungsanfra-
gen richten Sie bitte direkt an die Untere Naturschutzbehörde oder 
die Referenzstelle Biberschutz, die Ihnen weiterhelfen werden.
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Umweltamt
Untere Naturschutzbehörde
Tel.: 03496 60-1318
Fax: 03496 60-1312
E-Mail: kathleen.kuhring@anhalt-bitterfeld.de
Auch für Schadensmeldungen und weitere Belange, die aus 
der Rückkehr des Wolfes in unserer Gemeinde resultieren, ist 
die Gemeindeverwaltung nicht der erste Ansprechpartner. Mel-
dungen von Nutztierübergriffen, verletzte oder tot aufgefunde-
ne Wölfe oder Unterstützungsanfragen richten Sie bitte direkt 
an das Wolfskompetenzzentrum Iden (Notfallnummer 0162 
3133949) oder den Naturpark Dübener Heide, der über eine 
schnelle Eingreiftruppe verfügt (0177 4261422). Weitere Infor-
mationen finden Sie auf den jeweiligen Webseiten. Anfragen, die 
Sie an uns richten, werden wir - sofern keine gemeindlichen Be-
lange berührt sind - an diese Stellen weiterleiten.

Bürgermeister-Sprechzeiten im März

Dienstag, 05.03.2019, 14:00 bis 15:30 Uhr
          16:00 bis 18:00 Uhr
           im OT Mühlbeck, Ortsbürgermeisterbüro, 
           Dorfplatz 16
Dienstag, 12.03.2019, 14:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag, 19.03.2019, 14:00 bis 16:30 Uhr
Dienstag, 26.03.2019, 14:00 bis 17:00 Uhr

Voraussetzung für den Besitzübergang war die Auflösung beste-
hender Verträge zwischen der Gemeinde Muldestausee und dem 
Alteigentümer. Hierfür traf der Haupt- und Finanzausschuss der 
Gemeinde Muldestausee die erforderlichen Entscheidungen am 
06. Februar 2019. Genau wie im Ortschaftsrat Pouch, welcher 
hierzu angehört wurde, gab es ein einstimmiges Votum dafür.

Neue Eigentümer des Schlosses werden Herr Christian Eichler 
und Herr Bertram Fischer von der horus GmbH. Sie haben bereits 
weitere Immobilien in Pouch erworben und für eine nachhaltige 
Nutzung entwickelt (z. B. Altwerk Pouch, Grundschule Pouch in 
Planung). Aufgrund des erheblichen Sanierungsaufwandes nach 
faktisch 17 Jahren Verfall der Bausubstanz ist ein erheblicher finan-
zieller Aufwand erforderlich, um das Schloss zu entwickeln. Daher 
ist geplant, das Schloss für hochwertiges Wohnen zu entwickeln. 
Mit den Investoren Eichler und Fischer haben wir für die nachhaltige 
Entwicklung des Schlossareals nun verlässliche Partner, welche in 
der Region etabliert sind und mehrere Referenzobjekte vorweisen 
können. Ein Kauf durch die Gemeinde oder eine öffentliche Nut-
zung des Schlossgebäudes kam aufgrund der erheblichen Kosten 
nicht in Betracht. Als Gemeinde haben wir jedoch in den Gesprä-
chen unser Interesse bekundet, zumindest den Schlosspark an die 
Gemeinde zurückfallen und wieder der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Daher freut es mich besonders, dass Herr Eichler und 
Herr Fischer dies mittragen. Setzen wir dies in die Tat um, erhalten 
wir einen attraktiven und geschichtsträchtigen Erholungsraum im 
Ortskern, sichern den Bedarf an Außenfläche für die benachbarte 
Ortsfeuerwehr (z. B. bei Traditionsveranstaltungen und Festen) und 
erhalten einen direkten und attraktiven Zugang zum Roten Turm. 
Ideal wäre, wenn Schloss, Schlosspark und Roter Turm im Rahmen 
eines touristischen Gesamtkonzeptes im Einvernehmen sowie zum 
wechselseitigen Vorteil zwischen den Eigentümern und der Ge-
meinde Muldestausee entwickelt werden könnten. Daran werden 
wir nun gemeinsam mit Hochdruck arbeiten.

WhatsApp-Sprechstunde

Nachdem die Nutzung von Smartphones inzwischen zum Alltag 
vieler Menschen gehört, biete ich ab dem 05. März eine neue 
und zusätzliche Möglichkeit, mich unkompliziert zu erreichen. 
Während meiner Sprechstundenzeiten antworte ich Ihnen auf 
Bild-, Text- und Sprachnachrichten über WhatsApp. Auf diesem 
Weg können Fragen, Anregungen und Problemschilderungen 
unmittelbar und direkt übermittelt werden. Anrufe oder Video-
anrufe sind jedoch nicht möglich. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass außerhalb der Sprechstunden keine WhatsApp-Anfragen 
durch mich auf diesem Wege bearbeitet werden.

Und so funktioniert es:
WhatsApp kostenlos über den Play-Store oder App Store 
downloaden und registrieren. Dann die Mobilfunknummer 0176 
19211508 von Bürgermeister Ferid Giebler im Smartphone ein-
speichern. Jetzt muss nur noch WhatsApp geöffnet werden und 
der Chat kann beginnen. Bitte bei der ersten Anmeldung Ihren 
vollen Namen und das Stichwort Anmeldung angeben, z. B. 
„Max Mustermann Anmeldung“, um einen Chatverlauf zu be-
ginnen. Um den Kontakt zu beenden und eine Löschung Ihrer 
Daten bei uns zu veranlassen, senden Sie einfach eine Nachricht 
mit Ihrem Vor- und Nachnamen und dem Wort „Abmeldung“, 
also z.B. „Max Mustermann Abmeldung“. Anschließend werden 
Ihre Nummer und ggf. weitere personenbezogene Daten bei uns 
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Beschlüsse

Bau- und Vergabeausschuss vom 16.01.2019
368/2018
Zuschlagserteilung zur Erbringung der Leistung „Ersatzneubau 
Spielgerätehaus“ (Kita Gossa) an die Firma Baufachgeschäft 
Nowotny GmbH, Wunderburg 41 aus 06766 Bitterfeld-Wolfen

Haupt- und Finanzausschuss 
vom 06.02.2019

8/2019
Einvernehmen zur Aufhebung Beschluss-Nr. 300/2017 (Flächen-
tausch OT Pouch)

Gemeinderat vom 06.02.2019
336/2018
Ablehnung - Erweiterung des Geltungsbereiches des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes „Auapower“ OT Gossa der Ge-
meinde Muldestausee
362/2018
Einvernehmen zur Schaffung einer Generationen übergreifenden 
Erholungs-, Bewegungs- und Freizeitanlage für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsenen
369/2018
Einvernehmen zum Städtebaulichen Vertrag Wohnflächenent-
wicklung „Betreutes Wohnen am Auenweg“ im OT Friedersdorf
370/2018
Einvernehmen zum Abwägungsbeschluss zum Bebauungsplan 
der Wohnflächenentwicklung § 13 BauGB „Betreutes Wohnen 
am Auenweg“ OT Friedersdorf der Gemeinde Muldestausee
371/2018
Einvernehmen zum Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan der 
Wohnflächenentwicklung nach § 13b BauGB „Betreutes Woh-
nen am Auenweg“ OT Friedersdorf der Gemeinde Muldestausee
1/2019
Zustimmung zur ersten Fortschreibung der Risikoanalyse/Brand-
schutzbedarfsplanung - Fahrzeugkonzept FF Muldestausee
2/2019
Einvernehmen zum Grundstücksankauf in der Gemarkung Mul-
denstein und in der Gemarkung Friedersdorf
3/2019
Einvernehmen zur überplanmäßigen Ausgabe für den grund-
haften Ausbau der Uferstraße im OT Friedersdorf in Höhe von 
65.000 EUR
7/2019
Zustimmung zur Prioritätenliste/Maßnahmenliste zur Durchfüh-
rung Investitionsmaßnahmen nach der Richtlinie Schulinfra-
struktur
16/2019
Einvernehmen zum Grundstücksverkauf im OT Friedersdorf, 
Flurstücke 363, 364 und Teilflächen aus dem Flurstück 370 mit-
tels öffentlicher Ausschreibung
20/2019
Einvernehmen zu einer Personalangelegenheit – Altersteilzeit

Bau- und Vergabeausschuss vom 13.02.2019
12/2019
Zustimmung zur Abweichung nach § 66 BauO LSA von den 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen durch Nichteinhaltung 
der Abstandsflächen (§ 6 BauO LSA) von der Nachbarbebauung 
für den Bauantrag Schwemsaler Str. 15 im OT Krina
13/2019
Zustimmung auf Befreiung nach § 31 BauGB für den Bauantrag 
Mehrfamilienhaus, Dorfplatz 9a, von den bauplanungsrechtli-

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Muldestausee

chen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wohngebiet Mühl-
beck Südstraße“ im Ortsteil Mühlbeck in Bezug auf die festge-
setzte offene Bauweise
19/2019
Zustimmung auf Befreiung nach § 31 BauGB von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes „Am Kienbusch“ Burgkemnitz in 
Bezug auf die Überschreitung der Baugrenze um 4 Meter für das 
Grundstück Nieberstraße 5 in Burgkemnitz

Planungsverfahren

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde 
Muldestausee

Inkrafttreten des Bebauungsplanes der 
Wohnflächenentwicklung nach § 13 b BauGB 

„Betreutes Wohnen am Auenweg“ in Friedersdorf

Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee hat am 
06.02.2019 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan der 
Wohnflächenentwicklung nach § 13 b BauGB „Betreutes Woh-
nen am Auenweg“ in Friedersdorf bestehend aus der Planungs-
zeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) als 
Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan in Kraft.
Der Bebauungsplan „Betreutes Wohnen am Auenweg“ wird mit 
Begründung in der Bauverwaltung der Gemeinde Muldestausee, 
Ortsteil Pouch, Neuwerk 3 in 06774 Muldestausee, während der 
Dienststunden

Montag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

unbefristet bereitgehalten. Ebenso werden die Satzungsunter-
lagen auf der Internetseite der Gemeinde zur dauerhaften Ein-
sichtnahme eingestellt. Auf Verlangen wird über den Inhalt des 
Bebauungsplanes Auskunft gegeben.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Muldestausee geltend ge-
macht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Muldestausee, den 07.02.2019

gez. Ferid Giebler - Siegel -

Bürgermeister

(im Original gezeichnet und gesiegelt)
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Wahlleiter und Vorsitzender des Wahlausschusses ist der Bür-
germeister, Herr Ferid Giebler. Stellvertretender Wahlleiter und 
stellvertretender Vorsitzender des Wahlausschusses ist sein 
Vertreter im Amt, Herr Lutz Schneider.

Als Beisitzer und deren Stellvertreter sind gemäß § 4 Abs. 2 
KWO LSA durch den Wahlleiter die nachstehend genannten 
Personen berufen worden:

Beisitzer/in Stellvertreter/in
1. Frau Katharina Hubert Frau Janet Böhland
2. Frau Elke Larisch Frau Yvonne Naumann
3. Herr Jochen Thuy Frau Mareike Arlt
4. Herr Christopher Piehl Frau Marion Lange

Alle benannten Personen sind über die Dienstanschrift der Ge-
meinde Muldestausee, Neuwerk 3 in 06774 Muldestausee, zu 
erreichen.

Muldestausee, den 13.02.2019

gez. Ferid Giebler

Wahlleiter

Bekanntmachung zur öffentlichen Sitzung 
des Wahlausschusses für die Kommunal-

wahlen am 26.05.2019

Die erste öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Gemein-
de Muldestausee für die Kommunalwahlen am 26.05.2019 im 
Wahlgebiet der Gemeinde Muldestausee findet am

Dienstag, 26. März 2019, um 17:00 Uhr
im Beratungsraum 0.15 (EG)

der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Muldestausee
OT Pouch, Neuwerk 3, 06774 Muldestausee,

statt.
Zu dieser Sitzung hat jedermann Zutritt.

Muldestausee, 18.02.2019

gez. Ferid Giebler

Wahlleiter und Vorsitzender des Wahlausschusses

Kartengrundlage:
Die Erlaubnis zur Vervielfältigung und Verbreitung mit dem Aus-
zug aus der Liegenschaftskarte wurde durch das Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt erteilt.
A18-264-2009-7

Wahlbekanntmachungen

Zusammensetzung des Wahlausschusses 
für die Kommunalwahlen am 26.05.2019 im 
Wahlgebiet der Gemeinde Muldestausee

Nach § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) vom 27.02.2004 (GVBl. LSA S. 92) 
in Verbindung mit § 4 Abs. 4 Kommunalwahlordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24.02.1994 (GVBl. LSA 
S. 338) in den jeweils geltenden Fassungen wird die Zusammen-
setzung des Wahlausschusses für das Wahlgebiet der Gemein-
de Muldestausee für die Kommunalwahlen am 26.05.2019 aus 
dem Wahlleiter oder dessen Stellvertreter als Vorsitzenden und 4 
Beisitzern und deren Stellvertretern öffentlich bekannt gemacht.

Allgemeine Informationen - Informationen der Gemeinde Muldestausee

Ansprechpartner:
Gemeinde Muldestausee
Bauhofverwaltung
Neuwerk 3, 06774 Muldestausee
Telefon: 03493 92995-43 und -52
E-Mail: info@gemeinde-muldestausee.de

Informationen der Beauftragten 
für Menschen mit Behinderung 
der Gemeinde Muldestausee

Angeregt durch eine Bürgerin aus dem Ortsteil Schwemsal wen-
den wir uns heute mit einer Idee an Sie:
Aufgerufen sind alle interessierten Mitbürger mit einer Benach-
teiligung, die sich zum Zwecke einer gemeinschaftlichen Betä-
tigung treffen möchten. Diese gemeinsamen Unternehmungen 
können sportlicher Natur sein, Spaziergänge, Kartenspielnach-
mittage, gemeinsames Tanzen oder Musizieren usw. Ihrer Phan-
tasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.
Wir - als die Beauftragten für Menschen mit Behinderung - tre-
ten dabei nicht als Veranstalter auf, sondern wollen eine Platt-
form schaffen, wo sich interessierte Bürger unserer Gemeinde 
melden und durch unsere Vermittlung dann auch finden können.

Interessiert? Kontaktieren Sie uns:

Bärbel Naumann 0170 3492657
Thomas Hofmann 0152 26642789
und jederzeit unter bb.muldestausee@t-online.de

Frühjahrsputz am 06.04.2019
In der Januar-Ausgabe haben wir zum gemeinschaftlichen Früh-
jahrsputz aufgerufen.

Bisher wurden uns folgende Einsatzorte gemeldet:

ab 09:00 Uhr Heideschule Gossa, Straße der Jugend 2
ab 09:00 Uhr Kita „Heidestrolche“ Mühlbeck,

Straße des Friedens 5
ab 09:00 Uhr SeniorenClub Schwemsal, Dreieck Krinaer Land-

straße
ab 09:00 Uhr WSC Friederdorf, Am Seeufer 8 (Aktion entlang 

des Stausees)
ab 09:00 Uhr Burgkemnitzer Heimat- und Naturverein

Einsatzorte: Aboretum, Festplatz und Heimatstube, Mahnmal 
am Platz der Jugend, NDF Untermühle, FND Gesundbrunnen

Bereits am Nachmittag des 5. Aprils macht die Kita „Stausee-
wichtel“ Pouch, Schiffmühlenweg 19a, ihren Frühjahrsputz.
Die Organisatoren freuen sich über jede helfende Hand.
Es ist noch Zeit für die Meldung weiterer Aktionen. Zeigen Sie 
Ihren Unterstützungsbedarf bei unserer Bauhofverwaltung an, 
damit wir einen Gesamtüberblick erhalten und alle Freiwilligen 
so gut wie möglich unterstützen können.
Gern nehmen wir auch Hinweise entgegen, wo sich besonders 
unschöne Ecken und Plätze befinden.
Wir sehen uns hoffentlich am 6. April 2019 und freuen uns auf 
Ihre Mithilfe!
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Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich:
Administrative Tätigkeiten und allgemeine Unterstützung 
des Jugendgemeinderates
Bearbeitung, Erledigung oder Weiterleitung von Fragen des 
Jugendgemeinderates an die Gemeindeverwaltung
Mitwirkung bei der Einberufung der Sitzungen
Mitwirken beim Fertigen der Niederschriften
Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Entscheidungen
Erarbeiten von Vorschlägen und Verbesserungsmöglich-
keiten im engen Zusammenwirken mit dem Jugendge-
meinderat
Suchen, Finden, Bewerten und Vorschlagen von Förder- 
und Unterstützungsmöglichkeiten von Jugendprojekten
Allgemeine Projektarbeit
Teilnahme an Netzwerktreffen und Arbeitsgruppenarbeit

Wenn Sie Interesse an einem Einsatz im Rahmen des Bundesfreiwil-
ligendienstes im o. g. Aufgabengebiet haben, dann können Sie sich 
mit einem kurzen Lebenslauf unter dem Kennwort „BFD – Jugend-
gemeinderat“ per Post an das Haupt- und Sozialamt, Sb Personal, 
der Gemeinde Muldestausee, Neuwerk 3, 06774 Muldestausee, 
oder per E-Mail an h.horn@gemeinde-muldestausee.de bewerben.

Stellenausschreibung
Damit wir eine noch jugendfreundlichere Gemeinde werden 
und unser Projekt „Jugendgemeinderat Muldestausee“ wei-
ter entwickeln können, brauchen wir dich!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst be-
fristet für 2 Jahre, eine dynamische und lösungsorientierte 
Persönlichkeit mit einer hohen Kommunikationskompetenz, 
die eigenständig agieren sowie neue Ideen entwickeln und 
umsetzen kann.

Jugendsozialarbeiter/in.

Aufgabengebiet
- Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene aus der 

Gemeinde Muldestausee konzipieren,
- Schaffung von Gruppenangeboten (z. B. sportliche Akti-

vitäten, wöchentliche Turnhallenzeiten),
- Förderung der Jugendkulturarbeit (z. B. Tanz, Graffiti),
- Erschließung von sozialräumlichen Ressourcen,
- Unterstützung selbstorganisierter Jugendgruppen,
- Einzelfallbegleitung in besonderen Lebenssituationen für 

Jugendliche und junge Erwachsene mit erhöhtem Unter-
stützungsbedarf,

- Kooperation mit Institutionen und Projekten im Sozial-
raum (z. B. Suchtprävention, Sportaktionen) Umsetzung 
und transparente Lenkung von jugendlichen Interessen,

- Umsetzung und transparente Lenkung von jugendlichen 
Interessen,

- Erweiterung von Partizipationsmöglichkeiten,
- regelmäßige aufsuchende Arbeit in den Ortschaften der 

Gemeinde Muldestausee,
- vertrauensvolle Kontaktaufnahme und Pflege mit Ju-

gendgruppen,
- Mitwirken an Tagesaktionen, Ausflügen und Gruppenak-

tivitäten,
- engagierte Mitwirkung in Gremien und im Gemeinwesen,
- aktive Teilnahme an Teamberatungen.
Anforderungen:
- ein Abschluss als Sozialarbeiter/in; Sozialpädagoge/in; 

Bachelor/Master für Soziale Arbeit,
- fundierte rechtliche Kenntnisse des SGB VIII sowie im 

Bereich des Kinder- und Jugendschutzes,
- Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, 

Organisationstalent, Engagement und Freude an der Ar-
beit mit der Zielgruppe,

- Einsatzbereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung ge-
legentlich auch am Wochenende,

 gute Kenntnisse kommunaler Verwaltungsstrukturen,

Termine:
5. Mai 2019
Aktionstag der Gemeinde Muldestausee zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung

Folge 7 der Informationsserie:
Welche Aufgaben übernehmen Integrationsfachdienste?
Integrationsfachdienste (IFD) sind professionelle Dienstleister. 
Sie helfen besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen 
bei der Suche, Ausübung und Sicherung einer möglichst dauer-
haften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Daneben helfen sie, Probleme in bestehenden Arbeitsverhältnis-
sen zu lösen, um den Arbeitsplatz dauerhaft zu erhalten.

Zur Zielgruppe der Integrationsfachdienste gehören insbeson-
dere

· schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf 
an arbeitsbegleitender Betreuung,

· schwerbehinderte Menschen, die aus einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wech-
seln wollen und hierbei besondere Unterstützung bedürfen 
sowie

· schwerbehinderte Schulabgänger
Zu den Aufgaben der Integrationsfachdienste gehört es:
· schwerbehinderte Menschen konkret zu beraten, zu unter-

stützen und auf geeignete Arbeitsplätze zu vermitteln,
· Arbeitgeber/innen zu informieren, zu beraten und Hilfe zu leisten,
· Agenturen für Arbeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbe-

sondere bei der Beratung schwerbehinderter Menschen im 
Vorfeld der Arbeitsaufnahme, bei der Arbeitsplatzsuche und 
im Bewerbungsverfahren zu unterstützen,

· die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesonde-
re seelisch und lernbehinderter Jugendlicher zu begleiten,

· nach der Arbeitsaufnahme den schwerbehinderten Men-
schen am Arbeitsplatz oder beim Training der berufsprakti-
schen Fähigkeiten zu begleiten, solange es erforderlich ist,

· beim Übergang schwerbehinderter Menschen aus Werkstät-
ten für behinderte Menschen und aus der Förderschule in ein 
Beschäftigungsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig zu werden.

Der für die Gemeinde Muldestausee zuständige Integrations-
fachdienst ist hier zu erreichen:
IFD Wittenberg/Dessau am Standort Köthen
Georgstraße 8, 06366 Köthen (Anhalt)
Frau Anke Becker (Teamleiter, gebärdensprachkundig)
Tel.: 03496 7003721
Fax: 03496 7003729
Diese und weitere wertvolle Informationen und unsere Kontakt-
daten finden Sie jederzeit im Internet unter: www.gemeinde-
muldestausee.de/de/beauftragte-fuer-menschen-m-behinde-
rung.html.

Mitteilungen aus der Verwaltung

Bundesfreiwilligendienst in der Gemeinde 
Muldestausee

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) bietet die Ge-
meinde Muldestausee im Bereich Soziales, für die Dauer von 
12 Monaten nach Budgetfreigabe des Bundesamtes, nachfol-
gende Stelle an:

Jugendgemeinderat

(40 Wochenstunden)

Der Jugendgemeinderat repräsentiert die Meinung der Jugendli-
chen der Gemeinde Muldestausee. Er setzt sich für eine jugend-
freundliche Gemeinde, eine starke Stimme der Jugendlichen in 
der Gemeinde Muldestausee und für die Durchsetzung der ju-
gendlichen Belange in der Politik ein.
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Stellenausschreibung
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

2 Teilzeitkräfte (m/w) für den Bereich des 
gemeindlichen Bauhofes

mit Schwerpunkt „gärtnerische“ Tätigkeit
auf Basis einer Teilzeitbeschäftigung mit 25 Wochenstunden 

in einem befristeten Arbeitsverhältnis
vom 01.05.2019 bis 31.12.2019.

Wir erwarten von Ihnen:

- eine abgeschlossene Berufsausbildung als Garten- und 
Landschaftsbauer/in, Gärtner/in; Friedhofsgärtner/-in 
oder vergleichbare Berufserfahrung,

- Pflanzenkenntnisse, handwerkliches Geschick, techni-
sches Verständnis,

- Einsatzbereitschaft auch außerhalb der üblichen Dienst-
zeiten,

- ausgeprägtes Maß an Selbstständigkeit, Eigeninitiative 
und Sorgfalt,

- Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft,
- Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit,
- körperliche Belastbarkeit,
- mindestens Führerschein Klasse B.

Wir bieten:
- Vergütung entsprechend des Tarifvertrages für den öf-

fentlichen Dienst (TVöD).
Zu Ihren Aufgaben gehören:
- Anlage und Pflege von Pflanzbeeten,
- Unterhaltung von Grünanlagen auf Spielplätzen, in Parks 

und im Straßenbegleitgrün,
- Rabatten- und Ziergehölzpflege,
- Strauch- und Heckenschnitt,
- Einsatz von Mähtechnik,
- Winterdienst.

Haben Sie Interesse? Senden Sie Ihre Bewerbung mit Le-
benslauf, Zeugnissen und Beurteilungen bis zum 22.03.2019, 
12.00 Uhr an:
Gemeinde Muldestausee
OT Pouch
Stichwort: „Bewerbung Teilzeitkraft Bauhof“
Neuwerk 3
06774 Muldestausee

Für weitere Auskünfte zu dieser Stellenausschreibung steht 
Ihnen die Personalabteilung unter der Tel.-Nr.: 03493 92995-
33 sowie die Bauhofverwaltung, Tel. 03493 92995-43, zur 
Verfügung.

Mit der Bewerbung entstehende Kosten werden von uns 
nicht übernommen. Nach dem 22.03.2019, 12.00 Uhr einge-
hende Bewerbungen (Datum des Poststempels) werden im 
Auswahlverfahren nicht berücksichtigt.

Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, 
wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.

Baugrundstück Friedersdorfer Straße, 
Ortsteil Muldenstein

Die Gemeinde Muldestausee verkauft ein Baugrundstück mit 
einer Fläche von ca. 1.233 m² in der Friedersdorfer Straße (ne-
ben Hausnummer 4) im Ortsteil Muldenstein. Der Flächennut-
zungsplan von Muldenstein weist hier Wohnbaufläche gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO aus. Das Grundstück liegt direkt an 
der Friedersdorfer Straße an und ist voll erschlossen, d. h. die 
Versorgungsleitungen liegen im Straßenraum an, die Kosten für 
die Hausanschlüsse, in der vom jeweiligen Versorgungs- bzw. 
Leitungsträger bestimmten Form, trägt der Bauherr/die Bauher-
rin selbst.

- Belastbarkeit, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein 
und Fähigkeit zur Teamarbeit,

- Kommunikations- und Informationsfähigkeit,
- Selbstständigkeit und Initiative,
- Bereitschaft für kontinuierliche Fort- und Weiterbildung,
- Führerschein Klasse B,
- ein  für Muldestausee und die Region.
Als Arbeitgeber bieten wir:
- eine befristete Vollzeitbeschäftigung (Teilzeit möglich) mit 

einem abwechslungsreichen und verantwortungsvollen 
Aufgabenspektrum in einer Gemeinde mit großem Zu-
kunftspotential,

- eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung wird angestrebt,
- herausfordernde und attraktive Tätigkeiten mit großem 

Gestaltungsspielraum und Freiraum für neue und frische 
Ideen,

- aktive und kreative Mitarbeit an der Weiterentwicklung 
der Gemeinde zu einer jugendfreundlichen Kommune so-
wie der Gemeindeentwicklung insgesamt,

- Vergütung nach dem TVöD unter Berücksichtigung der 
Qualifikation und der bisherigen beruflichen Erfahrungen 
in der Entgeltgruppe S11b,

- flexible Arbeitszeiten im Rahmen unserer Gleitzeitrege-
lungen.

Besondere Hinweise
Eine Änderung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
Der Bewerbung ist ein Nachweis der Schwerbehinderung 
oder Gleichstellung beizufügen.

Bewerbungsverfahren
Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen (mindestens: Bewerbungsschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf, Abschlusszeugnis/se) bitte bis 
spätestens zum 28.02.2019, 12:00 Uhr an:
Gemeinde Muldestausee
OT Pouch
Stichwort: „Bewerbung Jugendsozialarbeiter/in“
Neuwerk 3
06774 Muldestausee

Für weitere Auskünfte zu dieser Stellenausschreibung steht 
Ihnen die Personalabteilung, Frau Horn, Tel.-Nr.: 03493 
92995-33, zur Verfügung.

Kosten des Bewerbungsverfahrens werden nicht übernom-
men. Bewerbungsunterlagen werden nur bei Vorliegen eines 
ausreichend frankierten Rückumschlags zurückgesandt.

„Muldestausee-Bote“

Amtsblatt der Gemeinde Muldestausee erscheint monatlich am letzten 
Mittwoch im Monat. 

Das Mitteilungsblatt wird kostenlos an alle Haushalte verteilt.
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- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 Bürgermeister Ferid Giebler
 Sitz: Muldestausee OT Pouch, Neuwerk 3
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. 
Für Anzeigenver öffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und  unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für 
nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder  anderer Ereignisse 
kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzel-exemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.IM
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Im Landeswaldgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LWaldG) ist 
das Betreten der freien Landschaft geregelt.

In § 28 Absatz 2 Gefährdung der freien Landschaft im 
LWaldG heißt es:
„Es ist verboten, Hunde in der freien Landschaft einschließlich 
angrenzender öffentlicher Straßen unbeaufsichtigt laufen zu las-
sen.
Hunde sind in der Zeit vom 1. März bis 15. Juli anzuleinen.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Jagd-, Hüte-, Blinden-, Poli-
zei- oder sonstige Diensthunde während ihres bestimmungsge-
mäßen Einsatzes.
Weiterhin möchten wir alle Hundehalter bzw. Hundeführer dar-
auf hinweisen, dass Hunde auf öffentlichen Straßen, Wege und 
Plätze innerhalb bebauter Ortslagen zum Schutz von Mensch 
und Tier stets an der Leine zu führen sind.
Ausnahmen gelten für Blindenhunde und Polizei- oder sonstige 
Diensthunde während ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes 
(§ 4 Abs. 2, 6 Gefahrenabwehrverordnung).
Außerdem müssen Halter und Führer von Hunden und anderen 
Tieren dafür sorgen, dass diese den öffentlichen Straßenraum 
und die öffentlichen Anlagen nicht verunreinigen. Zur umgehen-
den Beseitigung einer Verunreinigung sind die Halter und Führer 
nebeneinander in gleicher Weise verpflichtet (§ 4 Absatz 5 Ge-
fahrenabwehrverordnung).
Wer diese Vorschriften nicht beachtet, handelt ordnungswidrig 
und kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro belangt werden.
Für die Entsorgung der Hundekottüten können alle öffentlichen 
Papierkörbe benutzt werden.

Ansprechpartner:
Bau- und Ordnungsamt
Sachbereich Ordnungswesen
Tel.: 03493 92995-45,- 53, -56

Bekanntmachung von Fundsachen

AH-Nr. 02/19

Fundverzeichnis II

lfd.
Nr.

Anmelde-
tag

Fundgegen-
stand

Fundort Ende Ver-
wahrfrist

II 
01/19

12.02.2019 BMX Fahrrad 
der Marke AS-
SASIN
Farbe: grün-weiß
Fahrgestell-Nr. 
MEG1715468

OT Burg-
kemnitz 
(Bahnhof)

12.08.2019

II 
02/19

12.02.2019 Mountainbike 
(26er) der Marke 
B‘Twin
Farbe: schwarz
Fahrgestell-Nr. 
S020500336

OT Burg-
kemnitz 
(Bahnhof)

12.08.2019

Fundschlüssel

lfd. 
Nr.

Anmelde-
tag

Fundgegen-
stand

Fundort Ende Ver-
wahrfrist

FS 
01/19

29.01.2019 2 Sicherheits-
schlüssel (IKON 
H f S Bitterfeld, 
schwarze Kappe)

OT Mühlbeck
Karl-Marx-
Straße (Bus-
haltestelle)

29.07.2019

Die Eigentümer werden aufgefordert, ihre Rechte in der an-
gegebenen Meldefrist bei der unterzeichnenden Behörde 
geltend zu machen. Nach Ablauf der Meldefrist wird über 
die Fundsache anderweitig verfügt.

Gemeinde Muldestausee
Bau- und Ordnungsamt - Fundbüro
Neuwerk 3, 06774 Muldestausee
Telefon: 03493 92995-53

Das Grundstück ist nach den Bestimmungen des § 34 BauGB 
– Bauen im Innenbereich bebaubar. Art und Maß der bauli-
chen Nutzung richten sich nach der Bauweise und Eigenart der 
näheren Umgebung. Baugenehmigungsbehörde ist hier das 
Bauordnungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, mit Sitz 
Röhrenstraße 33 in 06749 Bitterfeld-Wolfen. Die Machbar-
keit einzelner Vorhaben kann durch eine Bauvoranfrage beim 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld vor Angebotsabgabe geprüft 
werden. Der Kaufvertrag wird eine Bauverpflichtung innerhalb 
von 3 Jahren beinhalten. Weiter wird der Verkauf im unbebau-
ten Zustand untersagt.
Muldenstein verfügt über eine gute Infrastruktur. Vorhanden sind 
u. a. eine Gemeinschaftsschule, eine Apotheke, Einkaufsmög-
lichkeiten, eine Physiotherapie und Ärzte (Zahn- und Allgemein-
arzt).
Auch das gemeinschaftliche Vereinsleben ist stark ausgeprägt 
und bietet neben sportlichen Aspekten zahlreiche Möglichkeiten 
zur Freizeitgestaltung.

Entfernungen:
Dessau: 30 km, Bitterfeld: 8 km, Halle: 45 km, Leipzig: 55 km, 
Bad Düben: 25 km
Sichern Sie sich jetzt Ihr Grundstück in der Gemeinde Mulde-
stausee.

Grundstücksgröße und Startgebot:

Grundstücks-
größe

ca. 1.233 m² Bauland zum Startgebot von 
35,00 Euro/m²

Daraus ergibt sich ein Startgebot von insgesamt 43.155,00 Euro 
zzgl. Vermessungskosten.

Schriftliche, verbindliche Kaufangebote mit Angabe der geplan-
ten Nutzung (privat / gewerblich) sind in einem verschlossenen 
Umschlag bis zum 25.04.2019 zu richten an:
Gemeinde Muldestausee
- Ausschreibung Baugrundstück Friedersdorfer Straße, 
OT Muldenstein -
Neuwerk 3
06774 Muldestausee

Für auftretende Fragen steht Ihnen unsere Liegenschaftsabtei-
lung in der Zwischenzeit gern zur Verfügung, Tel.: 03493 92995-51 
oder -60, info@gemeinde-muldestausee.de

Weitere Informationen zum Wohnstandort Muldestausee halten 
wir auf unserer Homepage www.leben-in-muldestausee.de für 
Sie bereit.

Hunde bitte an der Leine lassen!
In Wald und Flur gilt vom 1. März bis 15. Juli Leinenpflicht
Während der Brut- und Aufzuchtzeit des Nachwuchses, sind 
Vögel und andere wildlebende Tiere besonders störempfind-
lich. Da kann ein freilaufender Hund großen Schaden anrichten, 
wenn sein Jagdtrieb erwacht und die Rufe von Herrchen oder 
Frauchen unbeachtet bleiben.
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Mikrozensus 2019

Größte jährliche Haushaltsbefragung hat in 
Sachsen-Anhalt begonnen

Wie groß ist ein durchschnittlicher Haushalt? Wie ist die Situati-
on alleinerziehender Mütter oder Väter? Wie entwickelt sich die 
Zahl der Erwerbstätigen, welche Rolle spielen dabei Teilzeitbe-
schäftigung oder befristete Arbeitsverträge?
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Mikrozensus, 
die jährliche repräsentative Haushaltsbefragung in Deutschland.
Seit Jahresbeginn 2019 erhalten ausgewählte Haushalte Sach-
sen-Anhalts Post vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt. 
Mit diesen Briefen wird der Besuch eines Erhebungsbeauftrag-
ten angekündigt. Dieser unterstützt im Auftrag des Statistischen 
Landesamtes die auch als „kleine Volkszählung“ (Mikrozensus) 
benannte jährliche Haushaltsbefragung.
Rechtsgrundlage der Erhebung ist das vom Deutschen Bun-
destag am 07. Dezember 2016 beschlossene Mikrozensusge-
setz (BGBl. I S.2826).
Der Mikrozensus wird seit 1957 jedes Jahr bei einem Prozent 
aller Haushalte im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Es 
handelt sich um eine sogenannte Flächenstichprobe, das heißt, 
es werden nach einem statistisch-mathematischem Zufallsver-
fahren Straßenzüge bzw. Gebäude ausgewählt. Die Haushalte, 
die in diesen „ausgelosten“ Gebäuden wohnen, werden bis zu 
viermal in fünf aufeinanderfolgenden Jahren befragt. In den Fol-
gejahren wird zur Entlastung der Befragten jeweils ein Viertel der 
Haushalte durch andere ersetzt.
Es werden Daten über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschaft-
liche und soziale Lage der Bevölkerung sowie über Familien, 
Haushalte und den Arbeitsmarkt erhoben. Integriert in den Mi-
krozensus ist die Erhebung über den Arbeitsmarkt für alle Mit-
gliedstaaten der EU.
Die Informationen sind Grundlage für gesetzliche und politische 
Entscheidungen. Der Mikrozensus ist für viele Sachfragen im 
Bereich Haushalt und Familie die einzige statistische Informa-
tionsquelle.
Die Qualität der Ergebnisse hängt dabei von der Einhaltung der 
repräsentativen Auswahl ab. Deshalb besteht für alle betreffen-
den Haushalte und Personen nach § 13 des Mikrozensusgeset-
zes in Verbindung mit § 15 des Bundesstatistikgesetzes für den 
überwiegenden Teil der Fragen Auskunftspflicht. Pflicht ist die 
vollständige und wahrheitsgemäße Beantwortung der Fra-
gen.
Weitere Informationen finden sie auch im Themenbereich „Mik-
rozensus“ auf der Internetseite des Statistischen Landesamtes 
Sachsen-Anhalt https://statistik.sachsen-anhalt.de.
Die vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt geschulten 
und zuverlässigen Erhebungsbeauftragten kündigen ihren Be-
such bei rund 12 000 Haushalten schriftlich an und können sich 
durch einen amtlichen Ausweis legitimieren. Sie sind zu strikter 
Verschwiegenheit und Geheimhaltung verpflichtet. Alle erho-
benen Einzelangaben unterliegen nach den gesetzlichen Be-
stimmungen der Geheimhaltungspflicht und werden weder 
an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Sie dienen aus-
schließlich der Hochrechnung zu Landes- bzw. Regionalergeb-

Informationen anderer Behörden und Institutionen

nissen. Die Auskünfte werden nach Eingang der Unterlagen im 
Statistischen Landesamt anonymisiert.
Der geringste Zeitaufwand für den ausgewählten Haushalt 
entsteht, wenn die Fragen gegenüber dem Erhebungsbe-
auftragten mündlich beantwortet werden.
Der Haushalt kann den Erhebungsbogen auch selbst ausfüllen 
und direkt an das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt sen-
den oder die Auskünfte telefonisch erteilen.
Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt bittet alle 
Haushalte, die im Verlaufe des Jahres 2019 ein Schreiben 
des Amtes in ihren Briefkästen finden, die Arbeit der Erhe-
bungsbeauftragten und des Statistischen Landesamtes zu 
unterstützen.
Wer selbst Erhebungsbeauftragter werden möchte und 
gegen eine Aufwandsentschädigung das Statistische Lan-
desamt Sachsen-Anhalt bei der Durchführung dieser Haus-
haltsbefragung unterstützen möchte, erhält unter der Te-
lefonnummer 0345 2318-504 oder 0345 2318-506 nähere 
Auskünfte zu dieser Tätigkeit.

Öffentliche Stellenausschreibung des 
AZV Westliche Mulde

Der Abwasserzweckverband Westliche Mulde ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. Er ist für die Abwasserent-
sorgung von ca. 70.000 Einwohnern zuständig. Das Entsor-
gungsgebiet umfasst Teile der Landkreise Anhalt-Bitterfeld und 
Saalekreis mit einer Fläche von 211 km².
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt fachlich kompeten-
te Persönlichkeiten für die Funktion als

Projektverantwortlicher im technischen Bereich (m/w/d)
und als

Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d)

Beide Stellenbeschreibungen finden Sie auf unserer Internetsei-
te www.azv-wemu.de.
Fragen beantworten wir Ihnen gern unter der Telefon-Nr. 03493 
302-158

Bewerbungsende: 12.03.2019

AZV Westliche Mulde
OT Bitterfeld
Berliner Str. 6
06749 Bitterfeld-Wolfen

HINWEIS auf Stellenausschreibung

Beim Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung Gräfenhainichen (ZWAG) ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle

„Sachbearbeiter/-in Anschlusswesen“

zu besetzen. Bewerbungsfrist: 08.03.2019

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.zwag-ghc.de.

Die nächste Ausgabe erscheint am:

Mittwoch, dem 27. März 2019

Annahmeschluss für redaktionelle

Beiträge und Anzeigen:

Donnerstag, der  14. März 2019
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Voges und dem Helferteam. Es ist euch gelungen, uns wieder 
ein paar gemütliche Stunden zu bereiten.

Lucie Brand

Mit einem schmackhaften Kartoffelsalat und Wiener Würstchen 
ging ein gelungener Nachmittag dem Ende entgegen.
Im Namen aller Senioren ein herzliches Dankeschön an Frau 

Evangelisches Pfarramt Krina

Evangelisches Pfarramt Krina

Pfarrer A. Henning
Dorfstraße 10, 06774 Muldestausee/OT Krina
Tel.: 034955 20275 - E-Mail: henning-mail@gmx.de
Gemeindebüro Krina
Frau Milkner:
Telefon: 034955 40353
E-Mail: pfarramt-krina@gmx.de
Mo. und Mi. 08.00 - 12.00 Uhr/Do. 15.00 - 19.00 Uhr

Gottesdienste

01.03. Rösa 18:00 Uhr Weltgebetstag der Frauen
03.03. Gossa 09:00 Uhr
03.03. Krina 10:30 Uhr
03.03. Schlaitz 10:30 Uhr Taufe
03.03. Burgkemnitz 14:00 Uhr
06.03. Schköna 19:00 Uhr Aschermittwochs-

Gottesdienst
08.03. Plodda 14:00 Uhr
08.03. Gröbern 16:30 Uhr
10.03. Schwemsal 09:00 Uhr
10.03. Rösa 10:30 Uhr
11.03. Krina 18:00 Uhr mit internationalen Gästen
15.03. Schlaitz 13:30 Uhr Goldene Hochzeit
16.03. Burgkemnitz 10:00 Uhr Dank-Gottesdienst zum

80. Geburtstag
17.03. Gossa 09:00 Uhr
17.03. Krina 10:30 Uhr
24.03. Schköna 09:00 Uhr
24.03. Rösa 10:30 Uhr mit Goldener Hochzeit
24.03. Schwemsal 14:00 Uhr Familien-Kirche
31.03. Gossa 09:00 Uhr
31.03. Krina 10:30 Uhr

Gemeindekreise

Christenlehre / Kirchenmäuse
Schlaitz Di., 16:30 Uhr Kirche
Schwemsal Mi., 17:00 Uhr Miteinanderhaus
Krina Do., 17:00 Uhr Pfarrhaus
Kinderbasteln
Rösa Mo., 18.03., 15:30 Uhr Küsterhaus
Konfirmandenunterricht
Krina Do., 16:00 Uhr Pfarrhaus 7. &

8. Klasse
Frauenkreis / Kirchenkaffee
Krina Di., 05.03. - 15:00 Uhr
Rösa Di., 05.03. - 15:00 Uhr
Plodda Fr., 08.03. - 14:00 Uhr
Schlaitz Mo., 18.03. - 15:00 Uhr
Schwemsal Mo., 25.03. - 14:30 Uhr
Gesamt-Gemeindekirchenrat
Krina Mo., 01.04. – 19:00 Uhr
Chor
Rösa Mi., 13.03. - 19:30 Uhr
Krina Mi., 20.03. - 19:30 Uhr
Bibelstunde (Landeskirchliche Gemeinschaft)
Schwemsal Mo., 04. + 18.03. - 

17:30 Uhr
Haus Einkehr

Besondere Veranstaltungen

Feier des Weltgebetstags
01.03.2019 18:00 Uhr – Kirche Rösa – Feier der Liturgie
Anschließend gemütliches Zusammensein im Küsterhaus mit 
Köstlichkeiten der Küche Sloweniens
Weltgebetstag für Kinder
05.03.2019 16:30 Uhr - Kirche Schlaitz
Internationaler Begegnungstag in Krina
Montag, 11.03.2019
15:30 Uhr Kaffeetrinken und Erfahrungsaustausch
18:00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst
19:00 Uhr Abendessen und Erzählen

Wie leben Christen in Amerika, in Skandinavien, Afrika oder 
Ozeanien? Wovon ist der Alltag der Gesellschaft und ihres Ge-
meindeleben bestimmt. Wofür setzen sie sich ein? Pfarrerinnen 
und Pfarrer aus aller Welt sind erneut zu Gast in Krina. Wir laden 
ganz herzlich ein, um unsere ganz unterschiedlichen Erfahrun-
gen auszutauschen, gemeinsam zu essen und miteinander zu 
singen und zu beten. Über alle Sprachbarrieren hinweg werden 
wir erleben dürfen, dass uns eine gemeinsame Sprache verbin-
det, nämlich die des Glaubens an Jesus Christus.
Wenn Sie für die Kaffeetafel oder für das Abendbrot etwas bei-
tragen können und wollen, wären wir sehr dankbar. Melden Sie 
sich dafür bitte im Gemeindebüro Krina.

Oasentag in Rösa
Sonnabend, 23.03.2019 – 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Wie geht das – das Kreuz als Lebensbaum des Paradieses zu 
bezeichnen? Wie kann es sein, dass Menschen unterm Kreuz 
Trost finden? Wir wollen diesen Fragen nachgehen und dabei 
auch uns selbst, unsere eigenen Fragen und unsere Suche 
nach Trost einbringen. Über den Tag hinweg kommen die Ge-
staltungselemente der Schriftbetrachtung, der Meditation, der 
Musik und des Gesangs zum Tragen.
Der TN-Beitrag beträgt 10 EUR (inkl. Mittagessen). Melden Sie 
sich bitte bis zum 09.03.2019 im Gemeindebüro Krina.

Bibelwoche in Krina

Mo., 26.03. 18:30 Uhr Pfarrerin Anna Mittermayer (Ev. Gemein-
deverband Sandersdorf)

Di., 26.03. 18:30 Uhr Pfarrer Andreas Ginzel (Kath. Pfarrge-
meinde „Heilige Familie“ Bitterfeld)

Mi., 27.03. 18:30 Uhr Pfarrer Albrecht Henning (Ev. Gemein-
deverband Krina)

Do., 28.03. 18:30 Uhr Prädikantin Birgit Eckert (Ev. Gemeinde-
verband Krina)

Fr., 29.03. 18:30 Uhr Pfarrer i. R. Christoph Krause (Ev. Ge-
meindeverband Bad Schmiedeberg)

Taufe in der Osternacht - haben Sie Interesse?
In diesem Jahr feiern wir unsere 5. Osternacht in der Auferste-
hungskirche Rösa. In den letzten 3 Osternächten haben wir Tau-
fen feiern können. Falls auch in diesem Jahr Interesse besteht, 
diesen besonderen Gottesdienst zum Anlass zu nehmen, um 
sich (als Jugendlicher/Erwachsener) oder seine Kinder taufen zu 
lassen, dann sprechen Sie mich an und nehmen Kontakt mit mir 
auf.

Sonnabend – 20.04.2019 – 22:30 Uhr – Osternacht in Rösa

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Pfr. A. Henning
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Datum
Uhrzeit

Bezeichnung der Veranstaltung Veranstaltungsort
Kontakt

02.03.2019
20:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr

Fasching auf dem Höhepunkt mit großer Party und neuem Programm
Karten: ab dem 16.02.2019 bei Heidi Heilemann, Freiheitsstr. 10, OT 
Schlaitz 06774 Muldestausee Tel.: 034955 21235 - Eintritt: 11,11 EUR

Landgaststätte Schlaitz
Faschingsklub Schlaitz e. V.

02.03.2019
20:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr

2. Faschingsveranstaltung mit „Pico Bello“
Kartenvorverkauf unter 034955 21618 täglich ab
20:00 Uhr - Eintritt: 9,90 EUR

Landgasthof Hubertus Burgkemnitz
Schlaitzer Straße 13
Burgkemnitzer Karnevalvereins

03.03.2019
14:30 bis 17:00 Uhr
Einlass ab 14:00 Uhr

Kinderfasching in Burgkemnitz
Der Eintritt ist frei!

Landgasthof Hubertus in Burgkem-
nitz
Schlaitzer Straße 13

03.03.2019
11:00 bis 17:00 Uhr

Heidesonntag im HAUS AM SEE Schlaitz
zum Thema: „Feldlerche - Der Vogel des Jahres 2019“
14:00 Uhr Vortrag von Manfred Richter (Vors. Des

Informationszentrum für Umwelt und 
Naturschutz, Am Muldestausee 2, 
06774 Muldestausee
Tel.: 034955 21490

NABU Regionalverbandes Bitterfeld-Wolfen)
www.informationszentrum-hausamsee-schlaitz.de

06.03.2019
14:30 Uhr

Senioren-Nachmittag der Volkssolidarität Muldenstein - Frau-
entagsfeier

Herrenhaus Muldenstein

08.03.2019
19:00 Uhr

WOMAN ONLY PARTY
Einlass ab 18:00 Uhr

See- und Waldresort Gröbern
www.seeresort-groebern.de
Tickets: 034955 230000

15:30-16:30 Uhr für Kinder bis 2. Klasse
16:30-18:00 Uhr für alle Älteren

Gottesdienst
So., 24.03., 10:30 Uhr Pfarrhaus

Lutherischer Weltbund - 11. März 2019, ab 15:00 Uhr, Pfarr-
haus Pouch
Pfarrerinnen und Pfarrer aus aller Welt vom Lutherischen Welt-
bund sind am 11. März in Pouch zu Gast zum gemeinsamen 
Austausch. Wir beginnen um 15:00 Uhr und fahren zu 18:00 Uhr 
weiter nach Krina zu Andacht und Abendbrot.

Jahresreihe Glaube Hoffnung Leben
„Jesus – was für ein faszinierendes Leben“
25.03. – 18:00 Uhr

Für alle Gemeinden

Konfirmanden
Do., 07.03., 21.03., 16:00 - 18:00 Uhr Lutherhaus
Sa., 30.03., 10:00 Uhr Konfi-Vormittag Lutherhaus

Weltgebetstag - 1. März, 17:00 Uhr Lutherhaus Saal
Das Schwerpunktland des Weltgebetstags 2019 ist Slowenien. 
Rund um den Globus werden dazu am Freitag, 1. März 2019, 
Gottesdienste gefeiert. Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche 
- alle sind dazu eingeladen! Der deutsche Titel des Gottesdiens-
tes zum Weltgebetstag lautet: Kommt - es ist alles bereit! Nach 
dem Gottesdienst wollen wir zusammen unsere mitgebrachten 
Speisen nach slowenischen Rezepten genießen. Die Rezepte 
dazu gibt es im Büro der Kirchengemeinde Bitterfeld.

Musik

Instrumentalkreis montags 18:30 Uhr Lutherhaus
Chorprobe montags 19:30 Uhr Lutherhaus

Sa., 9. März 2019, 17:00 Uhr, Lutherhaus
„Im wunderschönen Monat Mai“
Liedernachmittag mit Stephan Kelm (Halle/S.) begleitet am Flügel.
Eintritt frei, um Kollekte wird gebeten.

Kirchengemeinde Muldenstein

Gottesdienst in der Kirche
Sonntag, 17.03.2019, 10:30 Uhr mit Jörg Beese
Bibelstunde im Herrenhaus Muldenstein jeweils 19:00 Uhr
Mittwoch, 06.03.2019
Mittwoch, 20.03.2019
Veranstaltungen im Paul-Gerhard-Haus Gräfenhainichen
01.03.2019, 18:00 Uhr Weltgebetstag
25.03.2019 bis 29.03.2019 jeweils ab 19:30 Uhr Bibelwoche für 
alle Gemeindemitglieder des Pfarrbereichs

Evangelische Kirchengemeinde Bitterfeld

Termine für die Kirchengemeinden 
Friedersdorf, Mühlbeck und Pouch

FRIEDERSDORF

Frauenkreis Friedersdorf/Mühlbeck
Mi., 13.03.,15:00 Uhr Kirche Friedersdorf

Gottesdienst
So., 07.03., 09:00 Uhr mit Abendmahl

MÜHLBECK

Frauenkreis Friedersdorf/Mühlbeck
Mi., 13.03., 15:00 Uhr Kirche Friedersdorf

Gottesdienste
So., 07.03., 14:00 Uhr

POUCH

Frauenkreis
Mi., 20.03. 14:00 Uhr Pfarrhaus

Kinderkirche
08.03., 22.03.,

Veranstaltungen und Termine

Veranstaltungsübersicht
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08.03.2019
16:00 bis 17:00 Uhr

Bitterfelder Briefmarkensammler treffen sich
Wir schätzen kostenlos den Wert Ihrer Sammlungen an Briefmarken, An-
sichtskarten, Münzen. Außerdem suchen wir junge Briefmarkensamm-
ler, die Interesse an einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung haben und 
das lehrreiche Hobby „Briefmarkensammeln“ kennenlernen möchten

Goitzschecafé KaffeeSatz
Dorfplatz 21, Mühlbeck
Info-Telefon: 03493 25717 oder 
034205 67820

09.03.2019
09:00 bis 16:00 Uhr

22. Bitterfelder Mineralien- und Fossilienbörse
Sammler und Freunde der bunten Steine sind herzlich eingeladen. 
Die Vereinsmitglieder der Fachgruppe für Geologie, Mineralogie 
und Bergbaugeschichte stehen für Bestimmungsfragen zur Verfü-
gung.

Rathaus Holzweißig
Rathausstraße 1, 06808 Bitterfeld-
Wolfen
Verein für Natur- und Regionalge-
schichte Bitterfeld

20.03.2019
14:00 Uhr

Bilderschau zum Thema „Betriebsfeuerwehr der Filmfabrik 
Wolfen“

Industrie- und Filmmuseum Wolfen
Bunsenstr. 4, 06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03494 636446

30.03.2019
19:00 Uhr

Musikalische Lesung mit kulinarischer Begleitung
Einlass ab 18:00 Uhr

See- und Waldresort Gröbern
www.seeresort-groebern.de
Tickets: 034955 230000

Veranstaltung melden: pressestelle@gemeinde-muldestausee.de

Sonstige Termine

28.02.19 Ortschaftsrat Schmerz
28.02.19 Ortschaftsrat Burgkemnitz
06.03.19 Ortschaftsrat Pouch
06.03.19 Ortschaftsrat Schlaitz
13.03.19 Bau- und Vergabeausschuss
20.03.19 Haupt- und Finanzausschuss
26.03.19 Sozialausschuss
27.03.19 Gemeinderat

(Änderungen vorbehalten)
Weitere Sitzungstermine sowie Tagesordnung, Ort und Zeit entneh-
men Sie bitte den Bekanntmachungen in den amtlichen Schaukäs-
ten Ihrer Ortschaft oder unter www.gemeinde-muldestausee.de

28.02.2019 Abgabefrist für die Beantragung von Brauchtums-
mitteln

28.02.2019 Bewerbungsfrist Stellenausschreibung 
Jugendsozialarbeiter/-in

22.03.2019 Bewerbungsfrist Stellenausschreibung Teilzeitkräfte 
Bauhof

16.03.2019 08:00 bis 12:00 Uhr Erste-Hilfe-Kurs „Kind“
Begegnungstätte Friederdorf, Lindenplatz 10
Verbindliche Anmeldung an: info@gemeinde-mul-
destausee.de unter Angabe des Namens, der Ad-
resse und Telefonnummer

Termine Straßenreinigung März 2019

04.03.2019 Pouch RK 4, Mühlbeck RK 4
07.03.2019 Gossa RK 2, Krina RK 2, Schmerz RK 2, Rösa RK 4, 

Plodda RK 4
11.03.2019 Muldenstein RK 4, Friedersdorf RK 2
14.03.2019 Schlaitz RK 2, Schwemsal RK 4, Burgkemnitz RK 4
18.03.2019 Pouch RK 2, Mühlbeck RK 2
21.03.2019 Gossa RK 4, Krina RK 4, Schmerz RK 4, Rösa RK 2, 

Plodda RK 2
25.03.2019 Muldenstein RK 2, Friedersdorf RK 4
28.03.2019 Schlaitz RK 4, Schwemsal RK 2, Gröbern RK 4

Mitgliederversammlung der 
Jagdgenossenschaft Muldenstein

Hiermit lade ich alle Eigentümer bejagbarer Flächen am Montag, 
den 18.03.2019, 19:00 Uhr in das Herrenhaus Muldenstein, 
Am alten Kloster 1, 06774 Muldestausee ein.
Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Notvorstandes
3. Kassenstandsbericht

4. Abstimmung über Auskehr der Jagdpacht 2018/2019
5. Anfragen und Anregungen
6. Schlusswort

Muldestausee, 13.02.2019

Ferid Giebler

Bürgermeister/Notvorstand

BEKANNTMACHUNG

Durchführung der Deichschau 2019

Gemäß Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt dem § 94 
Abs. 7 wird
am 08.04.2019 und am 23.04.2019
der Deichabschnitt der Gemeinde Muldestausee geschaut.
Die Schaukommission hat gemäß § 95 des Wassergesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt das Recht:

· Grundstücke zu betreten, Gewässer zu befahren und Anla-
gen zu kontrollieren

· Einsicht in Bestands- und Betriebsunterlagen von wasser-
wirtschaftlichen Anlagen zu nehmen

· eine Demonstration der Funktionsfähigkeit von wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu veranlassen, soweit dies für die 
Durchführung der Schau erforderlich ist.

Eigentümer und Anlieger haben entlang der Deiche die Wege für die 
Durchführung der Schau freizuhalten sowie Vorsorge hinsichtlich 
des ungehinderten Betretens des Grundstücks zu gewährleisten.
Jeder Bürger hat die Möglichkeit, auf eigene Gefahr und Kos-
ten an der Deichschau teilzunehmen. Mit Fragen und Hinweisen 
zum betreffenden Deichabschnitt wenden Sie sich bitte an die 
zuständige Gemeinde oder schriftlich an:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt
Flussbereich Wittenberg
Sternstraße 59, 06886 Wittenberg
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